
Die Nutzung oder Offenlegung der auf diesem Blatt enthaltenen Daten unterliegt den Einschränkungen auf der Titelseite dieses Vorschlags oder Angebots.

▪ Menschenrechtliche & 
umweltbezogene Risiken im 
eigenen Geschäftsbereich & 
bei den unmittelbaren 
Zulieferern (direkte 
Vertragspartner) ermitteln 

▪ Risiken identifizieren, 
analysieren, gewichten & 
priorisieren

▪ Ergebnisse kommunizieren 
&  berücksichtigen

Risiko-
management

▪ In Bezug auf mittelbare Zulieferer löst eine 
substantiierte Kenntnis von Verletzungen eine 
unverzüglich wahrzunehmende 
Sorgfaltspflicht (d.h. Risikoanalyse, Abhilfe, 
Prävention etc.)  aus

▪ Angemessenes Risikomanagement entlang der 
gesamten Lieferkette einführen

▪ In allen maßgeblichen Geschäftsabläufen 
wirksam umsetzen 

▪ Unternehmensinterne Zuständigkeit (z.B. 
Menschenrechtsbeauftragte/r) festlegen

▪ Reportingpflichten etablieren

▪ Menschenrechtsstrategie & 
Grundsatzerklärung verabschieden

▪ Verfahren und Prozesse festlegen 

▪ Präventionsmaßnahmen verankern und 
umsetzen (eigener Geschäftsbereich &  
unmittelbare Zulieferer)

▪ Verletzungen im eigenen  
Geschäftsbereich abstellen sowie beim 
unmittelbaren Zulieferer mindestens 
minimieren

▪ Beschwerdeverfahren einrichten

▪ System für Hinweise auf menschenrechtliche 
und umweltbezogene Risiken &  Verletzungen 
in der gesamten Lieferkette bereitstellen

Menschenrechtliche und umweltbezogene 
Sorgfaltspflichten in der Lieferkette 
Darstellung von Pflichten aus dem Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung 
von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz)
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